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§ 1 Die tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
für arbeitskampfbedingte Leistungsstörungen

A. Der Arbeitskampf und seine tatsächlichen Folgen
für zivilrechtliche Vertragsverhältnisse

Der Arbeitskampf wird als „die von der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite zur
Erreichung bestimmter Ziele mittels kollektiver Störungen der Arbeitsbeziehungen
bewirkte Druckausübung“1 definiert. Für den Arbeitgeber bedeuten jene Störungen
der Arbeitsbeziehungen, dass die von ihm zunächst eingeplante Arbeitsleistung der
jeweils betroffenen Beschäftigten entfällt.2 Um aber als Unternehmen das für einen
Dritten wertvolle Produkt erzeugen zu können, ist meist noch ein irgendwie gearteter
Einsatz menschlicher Arbeitsressourcen erforderlich.3 Daneben sind auch die Ar-
beitnehmer auf ihr ungestörtes Arbeitsverhältnis angewiesen, bildet dieses doch
typischerweise deren wirtschaftliche Lebensgrundlage.4 Obgleich der Arbeitskampf
folglich für alle Beteiligten zunächst negative Folgen mit sich bringt, zieht sich das
soziale Phänomen über Zeiten und Kulturen wie ein roter Faden durch die Ge-
schichte.5

Arbeitgeber(-koalitionen) und Gewerkschaften versuchen imRahmen kollektiver
Auseinandersetzungen gegenläufige Interessen durchsetzen. Die beteiligten Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer sind hierfür sogar bereit, ihre Arbeitsbeziehungen zu
stören und nehmen Verluste in Kauf.6 Die Auseinandersetzung findet jedoch nicht
auf einer abstrakten Ebene, sondern innerhalb eines Geflechts vertraglicher Bezie-

1 Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, § 43 Rn. 3, die dem sozialen Phänomenmit der
herrschenden Meinung ein weites Begriffsverständnis zugrunde legen. Ebenso: Brox, in: Brox
u. a., Arbeitskampfrecht, § 2 Rn. 17; Kissel, Arbeitskampfrecht, § 13 Rn. 1; Otto, Arbeits-
kampf- und Schlichtungsrecht, § 1 Rn. 1; Richardi/Fischinger, in: Staudinger (2011), Vorbem.
zu §§ 611 ff. BGB Rn. 815 f.; enger: Hueck/Nipperdey/Säcker, Bd. II/2, S. 870 f.; Ramm, AcP
160 (1961), 336 (365).

2 Kissel, Arbeitskampfrecht, § 73 Rn. 1.
3 Zur Wertkette: Porter, Competitive Advantage, S. 67 f.
4 Vgl. hierzu die Schutzzwecke des Arbeitsrechts bei Preis, in: ErfK, § 611a BGB Rn. 8.
5 Vgl. Kittner, Arbeitskampf, S. 9 ff., der den ersten bekannten Arbeitskampf der Welt-

geschichte zu Zeiten des ägyptischen Pharaos Ramses III im Jahre 1155 v.Chr. beschreibt.
6 Zur Bedeutung der Selbstschädigung für einen verantwortungsvollen Umgang mit den

Arbeitskampfmitteln: BVerfG, Beschluss vom 26. März 2014–1 BvR 3185/09 – NZA 2014,
493 (494) Rn. 30; aus sozialpolitischer Perspektive: Greiner, ZfA 2016, 451 (460 f.).



hungen zu Dritten statt.7 Das Koalitionsgeschehen wird nicht nur durch die unmit-
telbar am Arbeitskampf Beteiligten bestimmt. Interessen Dritter, die ihrerseits auf
die Durchführung ihrer Verträge bestehen oder aber ihre Schäden reguliert haben
wollen, treten hinzu. Insbesondere für die Arbeitgeber besteht die Gefahr, dass sich
arbeitskampfbedingte Produktions- und Lieferausfälle innerhalb einer Absatzkette
fortpflanzen, wie das folgende Beispiel veranschaulicht:

A produziert Dichtungen, die als typische Verschleißteile in diversen Ferti-
gungsmaschinen eingesetzt werden. Er beliefert unter anderem den B, der die
Dichtungen für seine Spezialpressen benötigt. B wiederum verarbeitet mit seinen
Pressen Rohbleche zu Kraftfahrzeugtüren, die er an Fahrzeughersteller C als
dessen einziger Lieferant verkauft.
Aufgrund eines Arbeitskampfes im Betrieb des A steht dessen Produktion still.

Der Unternehmer A muss sich nun entscheiden:

- A kann im Arbeitskampf nachgeben und somit die Produktion wieder in Gang
setzen. Dann muss er aber der Gewerkschaft Zugeständnisse bei den Tarif-
verhandlungen machen.

- Kämpft A hingegen weiter, riskiert er, seinen Vertragspartner B nicht ord-
nungsgemäß beliefern zu können und vertragsbrüchig zu werden. Wird B nicht
beliefert, muss er sich anderweitig eindecken oder er kann keine Türen für C
herstellen. Im letzteren Fall stockt nun auch die Fahrzeugproduktion des C. Of-
fensichtlich entstehen hier Schäden, die den A – sollte er für sie einstehen müs-
sen – bei den Tarifverhandlungen erheblich beeinflussen können.

B. Rechtliche Rahmenbedingungen des Konflikts
zwischen der Arbeitskampfbeteiligung und

den vertraglichen Pflichten gegenüber Dritten

Der Konflikt zwischen der Arbeitskampfbeteiligung und den vertraglichen
Pflichten gegenüber Dritten findet innerhalb eines verfassungsrechtlichen und ein-
fachrechtlichen Rahmens statt.

I. Verfassungsrechtlicher Rahmen

In verfassungsrechtlicher Hinsicht stehen sich die Koalitionsfreiheit des unmit-
telbar Kampfbeteiligten und die Vertragsfreiheit des Dritten gegenüber.

7 BAG, Beschluss vom 21. April 1971 – GS 1/68 – NJW 1971, 1668 (1669) juris Rn. 64.
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1. Der Weg von der Koalitionsfreiheit über die Tarifautonomie
zur Arbeitskampffreiheit

Die Konturen des Koalitionsgrundrechts sind in hervorragendem Maße weich-
gezeichnet, gesicherte Erkenntnisse rar, Meinungsstreit und -vielfalt auch in
Grundlegendem facettenreich.8 Es gibt allerdings einige Fixpunkte im Geflecht der
Dogmatiken zu Art. 9 Abs. 3 GG.

a) Koalitionsfreiheit

Im Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 GG ist zunächst nur das Recht für jedermann und
für alle Berufe, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen Koalitionen zu bilden, verankert. Ergänzt wird diese individuelle Koaliti-
onsfreiheit durch das Recht, besagten Zweck gemeinsam zu verfolgen sowie einer
Koalition fernzubleiben oder sie zu verlassen (negative Koalitionsfreiheit).9 Gesi-
chert ist ferner, dass Art. 9 Abs. 3 GG in einer zweiten Dimension, der kollektiven
Koalitionsfreiheit,10 den Koalitionen eine Bildungs- und Bestandsgarantie sowie
zudem ein Freiheitsrecht auf Koalitionsbetätigung verleiht, soweit diese auf die
Förderung der Arbeits- undWirtschaftsbedingungen abzielt.11Dieser Schutz umfasst
nach gefestigter Rechtsprechung alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen, vor
allem die Tarifautonomie.12

b) Tarifautonomie

Im Zentrum der Koalitionsbetätigung steht die Tarifautonomie als das Recht der
Koalitionen, Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen eigenverantwortlich und frei von

8 Vgl. Bayreuther, Tarifautonomie als kollektiv ausgeübte Privatautonomie, S. 7.
9 BVerfG, Urteil vom 11. Juli 2017 – 1 BvR 1571/15 – NJW 2017, 2523 (2524) Rn. 130;

ergänzend: Scholz, ZfA 2010, 681 (695); ebenso: Hromadka, NZA 2018, 961 (962); zum
Schutzbereich der negativen Koalitionsfreiheit: Höpfner, in: FS Moll (2019), S. 287 ff.

10 Diese lässt sich nach herrschender Ansicht als sogenanntes Doppelgrundrecht unmit-
telbar aus Art. 9 Abs. 3 GG ableiten. Ein Umweg über Art. 19 Abs. 3 GG ist nicht nötig, siehe
nur von Danwitz, in: HGR V, § 116 Rn. 66 m.w.N. zu beiden Ansichten.

11 BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018–2 BvR 1738/12 – NJW 2018, 2695 (2696 f.)
Rn. 113 ff. m.w.N. zur Rechtsprechung; wiederum ergänzend: Scholz, ZfA 2010, 681 (696),
der eine Koalitionsbildungs-, Koalitionsbestands-, Koalitionsverfahrens-, Koalitionszweck-
und Koalitionsmittelgarantie gewährleistet sieht.

12 Zunächst mit engem Verständnis eines „Kernbereichs“ koalitionsspezifischer Betäti-
gung: BVerfG,Urteil vom 18. November 1954–1BvR 629/52 –NJW1954, 1881; nunmehr seit
BVerfG, Beschluss vom 14. November 1995–1 BvR 601/92 – NJW 1996, 1201, mit weiterem
Verständnis diesesKernbereichs, wonach alle koalitionsspezifischen Tätigkeiten umfasst seien;
BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018–2 BvR 1738/12 – NJW 2018, 2695 (2696 f.) Rn. 115;
BVerfG, Beschluss vom 3. April 2001–1 BvL 32/97 – NZA 2001, 777 (778); BVerfG, Be-
schluss vom 27. April 1999–1 BvR 2203/93 – NZA 1999, 992 (993).
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